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Ein Vertragsarzt kann maximal einen vollen Versorgungs-

auftrag innehaben, zwei hälftige Versorgungsaufträge 

unterschiedlicher Fachrichtungen (Ausnahme: haus- UND 

fachärztliche Versorgung) wahrnehmen oder weitere Versor-

gungsaufträge mittels angestellter Ärzte betreiben.

Grundvoraussetzung für alle im Rahmen der nachfolgenden 

Erläuterungen vorgestellten Möglichkeiten zu einer Vertrag-

sarztsitzübernahme (für Ärzte oder Psychotherapeuten mit 

vorhandenem Versorgungsauftrag), ist ein identisches Fach-

gebiet des nachfolgenden Arztes oder Therapeuten.

1.1 �Übernahme bei vollem Versorgungsauftrag

Plant ein bereits niedergelassener Vertragsarzt oder Psy-

chotherapeut einen ausgeschriebenen Vertragsarztsitz zu 

übernehmen, muss er auf einen Teil seiner bisherigen vollen 

vertragsärztlichen Zulassung verzichten. Der Umfang, in dem 

ein Verzicht ausgesprochen werden muss, hängt u.a. davon 

ab, ob der Vertragsarzt einen vollen, drei viertel bzw. hälfti-

gen Versorgungsauftrag innehat.

1.2 �Übernahme bei einem drei viertel oder  
hälftigen Versorgungsauftrag

Vertragsärzte, die einen hälftigen Versorgungsauftrag bereits 

innehaben, können in der Regel ohne die Notwendigkeit eines 

Verzichts auf den bisherigen hälftigen Versorgungsauftrag 

einen weiteren hälftigen oder viertel Versorgungsauftrag 

übernehmen. Die Ausschreibung viertel, hälftiger oder drei 

viertel Versorgungsaufträge wird auf der Homepage der 

Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein unter den amtlichen 

Bekanntmachungen gesondert erwähnt.

 �1. �Übernahmemöglichkeiten für  
	 Ärzte und Psychotherapeuten  
	 mit Zulassungsstatus 

Ein Arzt oder Therapeut kann zwar keine viertel Zulassung 

innehaben, jedoch kann auf eine viertel Zulassung verzichtet 

werden.

Wichtig ist, dass immer mindestens eine hälftige Zulassung 

nach einem solchen Verzicht bestehen bleibt.

Somit kann die Übernahme eines viertel Versorgungsauf-

trages nur dazu dienen, einen bestehenden hälftigen oder           

drei viertel Versorgungsauftrag durch Übernahme dieses 

viertel Kassensitzes zu einer drei viertel oder vollen Zulas-

sung aufzustocken.

Gleichsam kann ein solcher viertel Versorgungsauftrag auch 

von bereits hälftig, drei viertel oder voll zugelassenen Ärzten 

in Form eines angestellten Kassensitzes übernommen wer-

den.

1.3 �Übernahme eines hälftigen  
Versorgungsauftrags

Bei einem hälftigen Versorgungsauftrag gilt grundsätzlich 

derselbe Hintergrund wie bei einem vollen Versorgungsauf-

trag mit der Maßgabe, dass einer Nebentätigkeit im maxima-

len Umfang von 26 Stunden nachgegangen werden darf.

Der Zulassungsausschuss wird dem jeweiligen Bewerber 

hinsichtlich seines Übernahmewunsches also nur dann ent-

sprechen können, wenn er etwaige Beschäftigungsverhält-

nisse (z. B. im Krankenhaus) im Voraus gekündigt hat (Vorlage 

Kündigungsbestätigung), bzw. nachweisen kann, dass er zum 

Zeitpunkt der Vertragsarztsitzübernahme keinen Nebentä-

tigen im unzulässigen zeitlichen Umfang nachgeht (Nachtrag 

zum Arbeitsvertrag mit angepasster Wochenarbeitszeit – 

max. 26 Stunden siehe vorheriger Absatz – und Vorlage einer 

Nebentätigkeitsgenehmigung z.B. des Krankenhauses).
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 2. �Übernahmeoption Anstellung und ihre 
	  Besonderheiten 

Für den Fall, dass auf eine weitere Zulassung nicht verzichtet 

wurde und stattdessen ein anzustellender Arzt oder Psycho-

therapeut den ausgeschriebenen Vertragsarztsitz (im Auftrag 

eines zugelassenen Vertragsarztes bzw. Psychotherapeuten, 

des Bewerbers) bewirtschaften soll, sind einige Besonderhei-

ten zu beachten.

 

2.1 Steuerliche Besonderheiten

Die Beschäftigung von Ärzten und Therapeuten bedarf in der 

Regel der Beachtung einiger steuerlicher Grundlagen. Aus 

diesem Grund ist es zu empfehlen, das Anstellungskonstrukt 

zu Beginn einer fundierten Aufklärung und Beratung durch 

einen Fachanwalt und/oder Steuerberater zu unterziehen.
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2.2 Honorarspezifische Besonderheiten

Sind der Bewerber und der anzustellende Arzt zukünftig an 

der gleichen Adresse tätig, führt dies zu einer finanziellen 

Förderung. Weiterführende Informationen erhalten Sie bei 

Ihren Abrechnungsberatern der KV Nordrhein.

Für Psychotherapeuten trifft diese honorarspezifische Be-

sonderheit nicht zu.

2.3 �Besonderheiten der gesetzlichen  
Bedarfsplanung

Plant der Bewerber seinen anzustellenden Arzt oder Psychothe-

rapeut nicht in den Räumlichkeiten bzw. an der ursprünglichen 

Adresse der ausgeschriebenen Praxis einzusetzen, sondern 

möchte er den ausgeschriebenen Vertragsarztsitz und den 

damit verbundenen Patientenstamm (z.B. aus Wirtschaftlich-

keitsgründen oder Motiven der gemeinsamen Berufsausübung) 

in die bereits bestehenden oder in andere Räumlichkeiten 

verlegen, bedarf es grundsätzlich eines Antrags auf Sitzverle-

gung. Der Zulassungsausschuss gibt dem Vorhaben wiederum 

nur statt, wenn Gründe der Versorgung nicht entgegenstehen. 

Eine Verlegung des Versorgungsauftrages ist grundsätzlich nur 

planungsbereichsintern möglich. Als Planungsbereiche gelten 

die jeweils festgelegten Territorien im Sinne der Bedarfsplanung.

2.4 �Die Anrechnungsfaktoren in der  
Bedarfsplanung

Die Anrechnungsfaktoren in der Bedarfsplanung regeln 

den zeitlichen Arbeitsumfang für die Beschäftigung eines 

angestellten Arztes oder Psychotherapeuten, also ab welcher 

Wochenarbeitszeit ein Vertragsarztsitz, der mit einem Ange-

stellten bewirtschaftet wird, als zeitlich ausgeschöpft gilt. Die 

Anrechnungsfaktoren sehen ab einer Wochenarbeitszeit von 

31 Stunden vor, dass ein Vertragsarztsitz voll bewirtschaftet 

wird. Ist geplant, mehrere Angestellte mit der Bewirtschaf-

tung des ausgeschriebenen Vertragsarztsitzes zu beschäfti-

gen, steht diesem grundsätzlich nichts entgegen.

Ein voll zugelassener Vertragsarzt oder Psychotherapeut darf 

bis zu drei vollzeitbeschäftigte Angestellte beschäftigen; wei-

tere im entsprechenden Teilzeitumfang. Ein Arzt mit hälftigen 

Versorgungsauftrag allerdings nur einen Vollzeitangestellten.
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2.5 	 Zweigpraxisgenehmigung

2.5.1 Zweigpraxis bei Standortübernahme

Plant der Bewerber die Praxis des ausschreibenden Kollegen 

mittels eines anzustellenden Arztes oder Psychotherapeuten 

an Ort und Stelle fortzuführen, ist eine Zweigpraxisgeneh- 

migung der KV Nordrhein notwendig, da der bereits zugelas-

sene Bewerber dann mittelbar (in der Arbeitgeberfunktion) 

einen weiteren Versorgungsauftrag an einem weiteren Ort 

sicherstellt bzw. wahrnimmt. Die Genehmigung einer Zweig-

praxis hängt wiederum von weiteren Vorgaben ab, die einer 

Prüfung seitens der KV Nordrhein bedürfen. Die Zweigpra-

xisgenehmigung wird grundsätzlich nur erteilt, wenn sich die 

Versorgungssituation am Ort der Zweigpraxis verbessert und 

sich die Versorgungssituation am Ort der Hauptpraxis nicht 

verschlechtert. Wichtig ist also im Rahmen einer geplanten 

Anstellung durch einen vorangegangenen Verzicht, dass der 

Betrieb einer Zweigpraxis zeit- bzw. planungsgerecht bean-

tragt wird.

2.5.2 �Zweigpraxis bei planungsbereichs- 
übergreifender Tätigkeit

Plant der Bewerber die ausgeschriebene Praxis planungsbe-

reichsübergreifend neben seiner Hauptpraxis (im anderen 

Planungsbereich) mittels eines anzustellenden Kollegen zu 

betreiben, stellt das Zweigpraxismodell die einzige Möglich-

keit der Bewirtschaftung des ausgeschriebenen Vertrags-

arztsitzes durch einen Angestellten dar und bedarf ebenfalls 

einer Zweigpraxisgenehmigung, die an weitere zulassungs-

rechtliche Bedingungen geknüpft ist. Eine planungsbereichs-

übergreifende Verlegung eines Vertragsarztsitzes (z.B. eines 

Facharztes für Frauenheilkunde und Geburtshilfe vom Kreis 

Viersen in die Stadt Mönchengladbach) ist somit ausgeschlos-

sen.

 3. Ausschreibungsverfahren 

3.1 �Formale Voraussetzungen und  
Bewerberauswahl

Bewerber sollten vor dem Hintergrund von arbeitsvertrag-

lichen Verhandlungen mit ihrem anzustellenden Arzt oder 

Psychotherapeuten beachten, dass eine Anstellung obligato-

risch nur zum jeweiligen Quartalsbeginn erfolgen kann.

Gehen im Rahmen des amtlichen Ausschreibungsverfahrens 

mehrere Bewerbungen ein und reichen die Bewerber (im 

zweiten Schritt) Anträge und die weiteren Unterlagen fristge-

recht und vollständig bei der KV Nordrhein ein, sieht der Ge-

setzgeber vor, dass der Zulassungsausschuss eine Auswahl- 

und Ermessensentscheidung zu treffen hat. Der Gesetzgeber 

sieht konkret vor, dass sich die Entscheidungsfindung des 

Zulassungsausschusses an den gesetzlich fixierten Kriterien 

zu orientieren hat. Die im Gesetz aufgezählten Auswahlkrite-

rien unterliegen untereinander jedoch keiner differenzierten 

Gewichtung.

Nach Ablauf der jeweiligen Bewerbungsfrist informiert die KV 

Nordrhein den ausschreibenden Arzt bzw. Psychotherapeuten 

über seine Bewerber und bittet ihn, Kontakt aufzunehmen. 

Sollte keine Kontaktaufnahme zustande kommen, ist die Rück-

sprache mit der Niederlassungsberatung zu empfehlen.

.
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3.2 Auswahlkriterien
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3.3 Warteliste

Weiteren Einfluss hat auch das Datum der Eintragung in die 

gesetzliche Warteliste. Sollte der anzustellende Arzt oder 

Psychotherapeut noch nicht auf der Warteliste der KV Nord-

rhein stehen, empfehlen wir den Antrag auf Eintragung. Vo-

raussetzung zur Eintragung in die gesetzliche Warteliste der 

KV Nordrhein ist die Eintragung in ein Arztregister. Falls der 

anzustellende Kollege in das Arztregister der KV Nordrhein 

eingetragen ist, ist ein beizulegender Arztregisterauszug 

nicht notwendig. Ist der Anzustellende jedoch bei einer ande-

ren der bundesweit 16 Kassenärztlichen Vereinigungen in das 

Arztregister eingetragen, ist dem Antrag auf Eintragung in die 

Warteliste auch ein Arztregisterauszug der registerführen-

den Kassenärztlichen Vereinigung beizulegen.

3.4 Gebühren

Bei Antragstellung und bestandskräftiger Zulassung fallen 

Verfahrensgebühren in unterschiedlicher Höhe an.

3.5 Rücknahme der Bewerbung

Plant ein Bewerber z.B. aufgrund kollegialer Gespräche mit 

dem ausschreibenden Kollegen bzw. aus seinem eigenen 

Willen heraus von seiner Bewerbung Abstand zu nehmen, 

sollte dem Zulassungsausschuss die Bewerbungsrücknahme 

unbedingt schriftlich oder alternativ formlos unter Angabe 

der Chiffre-Nummer angezeigt werden (Fax ist genügend – 

Unterschrift jedoch zwingend erforderlich). Nicht schriftlich 

angezeigte, aber kollegial zugesagte Bewerbungsrücknahmen 

sind nicht wirksam und können schlimmstenfalls zur Folge 

haben, dass sich der Verfahrensablauf erheblich verlängert.

3.6. Berufshaftpflicht

Durch gesetzliche Änderungen ist seit dem 20.07.2021 bei 

Stellung eines Antrages auf Zulassung und auf Genehmigung 

einer Anstellung das Bestehen einer ausreichenden Berufs-

haftpflichtversicherung durch eine Versicherungsbescheini-

gung nach § 113 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes 

(VVG) gegenüber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen 

(§95 e SGB V i. V. m. § 18 Abs. 2 Nr. 6 Ärzte-ZV).

Der Gesetzgeber sieht zur Auswahl- und Ermes-

sensentscheidung des Zulassungsausschusses 

vor, dass er sich an den folgenden Kriterien zu 

orientieren hat:

	 die berufliche Eignung

	 das Approbationsalter

	 die Dauer der ärztlichen Tätigkeit

	� eine mindestens fünfjährige Tätigkeit in 

einem unterversorgten Gebiet

	� eine familiäre Beziehung des Bewerbers 

zum ausschreibenden Vertragsarzt  

(Ehegatte, Lebenspartner oder Kind)

	� eine bisherige gemeinschaftliche Be-

rufsausübung zwischen Bewerber und 

ausschreibenden Vertragsarzt

	� Belange von Menschen mit Behinderung 

beim Zugang zur Versorgung

	� die Bereitschaft des Bewerbers insbeson-

dere, im Rahmen der Ausschreibung defi-

nierte Versorgungsbedürfnisse zu erfüllen

	� Eintrag in der Warteliste
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 4. Genehmigungspflichtige Leistungen 

Oft ist die Legitimation zur Abrechnung medizinischer 

Leistungen (Gebührenordnungsziffern/ EBM) an bestimmte 

ärztliche oder psychotherapeutische Ausbildungs- und  

Qualifikationserfordernisse geknüpft (z.B. Akupunktur).  

Die sog. „genehmigungspflichtigen Leistungen“, zu denen  

z.B. auch medizinische Standardmethoden wie die Einzel- 

therapie oder Gruppentherapie, die Ultraschalluntersu-

chung oder die psychosomatische Grundversorgung zählen, 

bedürfen einer Genehmigung. Die Genehmigungen werden 

personen- und/ oder standortbezogen durch die KV Nord-

rhein erteilt. Damit also bestimmte Leistungen zum Zeitpunkt 

des geplanten Tätigkeitsbeginns abrechnungsfähig sind, sollte 

frühzeitig Kontakt zu den zuständigen Kollegen aus der Qua-

litätssicherung der KV Nordrhein aufgenommen werden. Wir 

empfehlen, gleichzeitig mit dem Antrag auf vertragsärztlicher 

Tätigkeit auch die entsprechenden Anträge für die genehmi-

gungspflichtigen Leistungen zu stellen. Wechseln Ärzte oder 

Psychotherapeuten den Tätigkeitsstandort oder z.B. von der 

Anstellung in die Zulassung ist dies der Fachabteilung Quali-

tätssicherung mitzuteilen, damit die Übertragung bestehen-

der Genehmigungen erfolgen kann.

 5. KV Börse 

Auf der Internetpräsenz www.kvboerse.de können nieder-

lassungswillige bzw. abgabewillige Ärzte und Psychothera-

peuten i. d. R. ein kostenloses Inserat schalten, nach Praxen 

suchen und verschiedene Filtermöglichkeiten nutzen. Auf 

Wunsch können bestimmte Angaben auch anonymisiert 

werden.

 6. Checkliste: Anstellung 

Einhaltung der Fristen  

(Realisierbarkeit prüfen in Absprache mit 

der Niederlassungsberatung)

Antrag auf Genehmigung der  

Beschäftigung eines angestellten Arztes

Anstellungsvertrag (Muster auf Anfrage)

Ggf. Antrag auf Genehmigung einer Zweig-

praxis gestellt?

Auszug aus dem Arztregister (Nur, falls die 

KVNo nicht die registerführende Stelle ist)

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer  

Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG (nicht 

älter als 3 Monate)

Ausführlicher (tabellarischer)  

unterschriebener Lebenslauf

Kündigungsbestätigung des  

anzustellenden Arztes  

(falls arbeitsvertraglich gebunden)

Zulassungsrechtliche Beendigung der 

gekündigten Anstellung (ggf. durch  

abweichende Kammer/ KV) erfolgt?

Genehmigungspflichtige Leistungen  

beantragt?

Gebühren entrichtet?

Versicherungsbescheinigung gemäß  

§ 113 Abs. 2 VVG über Berufshaftpflicht 

liegt vor?

1

3
4

5

6

7

8

9

10

1 1

2

12
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 8. Anträge und  Muster 

Alle notwendigen Unterlagen zur Umsetzung Ihres Vorha-

bens finden Sie auf der Homepage der KV Nordrhein, aber 

auch auf Anfrage in der Niederlassungsberatung (z.B. Muster-

verträge).

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.kvno.de und 

www.arzt-sein-in-nordrhein.de.

Haben Sie Fragen?
Bitte sprechen Sie die Niederlassungsberater an! 
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? !

Lernen Sie uns kennen –  
Ihre Niederlassungsberatung  

Sie erreichen uns per E-Mail:   

niederlassungsberatung@kvno.de

oder per Fax: +49 211 5970 33234 

 7. Checkliste: Verzicht und Folgezulassung 

Einhaltung der Fristen (Realisierbarkeit 

prüfen mit der Niederlassungsberatung)

Verzichtserklärung vorbehaltlich der  

Folgezulassung (bei Verzicht auf den bishe-

rigen Versorgungsauftrag, auf Anfrage)

Antrag auf Zulassung (auf Anfrage)

Führungszeugnis zur Vorlage bei einer  

Behörde nach § 30 Abs. 5 BZRG (nicht 

älter als 3 Monate)

Zulassungsrechtliche Umsetzung  

des Verzichts (ggf. durch abweichende  

Kammer/ KV) erfolgt?

Ggf. Antrag auf Genehmigung einer  

Berufsausübungsgemeinschaft (bei  

Verzicht, Neuzulassung und Einstieg 

 in eine Berufsausübungsgemeinschaft,  

auf Anfrage)

Ggf. Gesellschaftsvertrag (bei Verzicht und 

Einstieg in eine Berufsausübungsgemein-

schaft, Muster auf Anfrage)

Ggf. Antrag auf Genehmigung einer  

Zweigpraxis gestellt?

Ggf. Antrag auf Ausschreibung gestellt?

Genehmigungspflichtige Leistungen  

beantragt?

Gebühren entrichtet?

Versicherungsbescheinigung gemäß  

§ 113 Abs. 2 VVG über Berufshaftpflicht 

liegt vor?

1

3
4

5

6

7

8

9
10

1 1

2

12
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